
183 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des N ationalrates XV. GP 

Bericht 
des Finanz- und ßudgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (112 der Bei- mäßigkeit von Anlagen in allen Fällen nach den 
lagen): Bundesgesetz über die Förderung von gleichen Grundsätzen beurteilt wird. 
Energieversorgungsunternehmen (Energie-

förderungsgesetz 1979 - EnFG) Zu § 5 Abs. 3: . 

" I Durch die Änderung des ersten Satzes des § 5 
Das v~rhegende Ene~gleförderungsg,esetz 1979, Abs. 3 soll für die dort genaimten Unternehmen 

das an dIe Stelle d~s. ~llt .~ 1. Dezember 1979 aus- auch eine Verpflichtung zur Verwendung der aus 
laufenden ~lekt~~zltatsforderungsgesetze~ 1969 der Gewerbesteuerermäßi ung erzielten Steuer
treten soll, sIeht Forderungsm~ßnahmen mcht nur ersparnis veranke t erd g 
für die Elektrizitätswirtschaft bzw. ,für den Aus- . r wen. 
bau von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung 
elektrischer Energie vor, ,sondern auch für den Zu § 7 Abs. 1 Z.2: 
Ausbau von Anlagen, die der ,Erzeugung und Durch die Änderung des § 7 Abs. 1 Z. 2 soll 
Fortle~tung v,on Wärme dienen, wenn sie mit einer die weitere Behandlung des v,om Verband der 
Stromerzeugung technisch und wirtschafdich ge- Elektrizitätswerke österreichs au,fzusteHenden 
koppelt sind oder der übernahme zusätzlicher Ausbauplanes abweichend von der Regierungsvor
Abfallwärme dienen. Ferner sollen auch Anlagen lage in der Art geregelt werden, daß der Aus
zur übernahme, Speicherung, Fortleitung und bauplan dem Bundesminister für Handel, Ge
Abgabe von Gas für Zwecke der überwiegenden werbe und Industrie mit einer Stellungnahme 
oder ausschließlichen Versorgung inländischer zu übermitteln ist. Der Bundesminister für Han
Verbraucher steuerlich begünstigt werden. del, Gewerbe und Industrie hat sodann seinerseits 

Die Kraft-Wärme-Kupplung für Zwecke der 
öffentlichen Versorgung mit elektrisch,er Energie 
und mit Nurzwärme soll in die Energieförderung 
mit einbezogen werden, weil sie praktisch die 
doppelte Ausnützung der eing,eserzten Primär
energie bewirkt. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den vor
li'egenden Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
30. November 1979 unter Anhörung von Sach
verständigen in Verhandlung genommen. Im 
Zuge der Beratungen brachten. die Abgeordneten 
Dr. H ein d 1, Dipl.-Kfm. DDr. K ö n i g und 
Dr. B r 0 e s i g k e einen gemeinsamen Abände
rungsantrag ein. 

binnen zwei Monaten nach Erhalt der Stellung
nahmedes Beirates seine Äußerung hiezu be
kanntzugeben. 

Zu § 10: 

Durch die Änderung des § 10 soll die Begün
stigung auch Unternehmen gewährt werden, die 
Anlagen zur Verwertung industrieller oder 
gewerblicher Ahfallwärme als Fernwärme be
treiben. 

Zu § 15 Abs. 2 und§ 16 Abs. 4: 

Hinsichtlich dieser Änderungen gilt sinngemäß 
das zu § 7 Abs. 1 Z. 2 Gesagte. 

Zu den wesentlichsten Abänderungen wird 
folgendes bemer,kt: Zu § 18: 

Durch die Änderung des Zitates soll die Ge-
Zu § 2 Abs. 5: werbesteuerbegünstigung der Gasversorgungs-

Durch den EntfaHdes § 2 Abs. 5 der bisherigen unternehmen mit der Rücklagenbegünstigung 
Fassung soll gewährleistet sein, daß die Zweck- gleichgeschaltet werden. 
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2 183 der Beilagen 

Zu § 22: . "1 Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
Durch die Bestimmung des § 22 soll erreicht unter Berücksichtigung des Abänderungsantrages 

werden, daß die im § 8 EFG 1969 genannten in .der beigedruckten Fassung einstimmig ange
Unternehmen epenso wie die im § 9 der Regie- nommen. 
rungsvorlage genannten Unternehmen durch 
20 Jahre ah Betriebsbeg~nn steuerlich begünstigt 
sind. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Ber,ich~erstatter die Abgeordneten Dipl.-Kfm. 
DDr. König, Dr. Heindl, Dr. Bro,e
si.g k e, Dipl.-Ing. Dr. Z i t tm;a y r sowie der 
Bundesminis~er .für Finanzen Dr. A n d r 0 s c h. 

Prechtl 
Beridlterstatter 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle .dem a n
g e s chi 0 .s sen enG e 5 e t ·z e n t w u r f die 
verfa'ssungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1979 11 30 

Dr. Tull 
Obmann 

. / 
/ . 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX I 
XX über die Förderung von Energieversor
gungsunternehmen (Energieförderungsgesetz 

1979 -EnFG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

Förderung v onEI e k tri z i t ä t s ve r
S or gun g,s u n~t e r ne h m en 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. Elektrizitätsversorgung.sunternehmen im 
Sinne des Elektrizitätswirtschafts~esetZes, BGBL 
Nr. 260/1975, deren Gewinn gemäß §4Abs. 1 
oder § 5 des Einkommensteuerg,esetzes 1972, 
BGBL Nr. 440, ermittelt wird und bei deren 
GewinnermittluIltg im selben Jahr keine Inve
scitionsriicklage gemäß § 9 des Einkommen
steuergesetzesgebildet wird, können zu Lasten 

. der Gewinne der in den Kalenderjahren 1980 bis 
1989 endenden Wirtschaftsjahre steuerfr·eie Rück
lagen im Ausmaß bis zu 50 v. H. des Gewinnes 
vor Bildung der Gewerbesteuerrückstellung und 
nach Abzug aller ander;en Betriebsausgaben bil
den. Die Rücklage ist in der Bilanz unter der 
Bezeichnung Elektrizi tä tsförderungs-Rückl:lig,e 
nach Wirtschaftsjahren ,aufzugliedern und ge
sondert auszuweisen. 

§ 2. (1) Die Rücklage darf nur verwendet wer-

sof,ern diese Anlagen für die Elektrizitäts
wirtschaft zweckmäßig sind, 

2. für di'e Anschaffung oder Herstellung vom 
Anlagen zur Leitung elektrischer Energie, 

3. für 'den Ersterwerb von Gesellschaftsamteilen 
an ,inländischen Elektrizitätsversorgungs
unternehmen, soweit diese die Mittel zur 
Anschaffung oder Herstellung von 'Anlagen 
nach Z. 1 oder Z. 2 verwenden, 

4. für den Erwerb von Teilschuldverschr,eibun
gen, die von inländischen Elektrizitätsver
sorgungsunternehmen im Jahr des 'Erwer
hes begeben wurden, 

5. für den Erwerb von Strombezugsrechten, 
6. für die Aufwendungen zur Umwandlüng be

stehender ölkraftwerke in solche mit Mehr
, fachfeuerung ,unter V,erwendung fester,Brenn

stoffe, 
7. für die Anschaffung oder Herstellung von 

Fernwärmeanlagen im Sinne des §10., 

(2) Die Bestimmungen 'nach Z. 1 bis 7 können 
nebeneinander angewendet werden. Erstr,eCkt 
sich die HersteUung von WirtJschaftsgüterndes 
Anlagevermögens im Sinne der Z. 1, 2, 6 und 7 
über einen Zeitraum von mehr als zwölf Mona
ten, kann die Rücklage auch für die auf die 
einzelnen Jahre der Herstellung en tfallenden 
T,eilbeträge ,der Herstellungskosten verwendet 
werden. 

den (3) Zu den begünstigten Anlagen im Sinne des 
Lfürdve Anschaffung oder HersteUungvon Abs. 1, Z. 1, 2, 6 und 7 gehören außer denun

Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, mittelbaren Stromerzeugungs" ünd F,ernwärme-

'j .' 
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anlagen auch alle sonstigen Anlagen, die nur 
mittelbar dem steuerbegünstigten Zweck dienen, 
aber zum Betrieb der begünstigten Anlagen er
for,derEch sind. 

(4) Ob eine Anlage für die Elektrizitätswirt
schaft zweckmäßig ist (Abs. 1 Z. 1), entscheidet 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen. Bei der Beurteilung der 
Zweckmäßigkeit einer Anlag,e ist insbesondere 
Bedacht zu nehmen auf 

1. den voraussichtlichen Strombedarf, 
2. die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung, 

3. ;die Verwendung heimischer Primärenergie
träger, 

4. die von der Republik österreich übernom
menen internationalen Verpflichtungen, vor 
allem auf Grund des übereinkommens über 
'ein internationales Energieprogramm vom 
18. November 1974, BGBl. Nr. 317/1976, 
'samt Durchführungsgesetzen, 

5. die voraussichtliche Entwicklung des ,inter
nationalen Primärenergieanbotes, 

6. einen volkswirtschaftlich und energiewirt
schaftlich ausgewogenen Eimatz einzuführen
der Primärenergieträger, 

7. die Zahlung,~bilanz österreichs bzw. die 
Devisenbelastung durch die Einfuhr von Pri
märenergieträgern sowie 

8 .. die Förderung der verbundwirtlSchaftlichen 
Verflechtung, der Energieversorgung öster
reichs. 

(5) Anträge auf Entscheidung über die elek
trizitätswirtschaftlliche Zweckmäßigkeit sind 
beim Bundesm~nisterium für Handel, Gewerbe 
und Industrie vor dem Bauheginn einz'llibringen. 
Für Anlagen, der,en Baruheginn vor dem 1. Jänner 
1980 erfolgte, endet diese Frist am 30. Juni 1980. 
In Vorbereitungrueser Entscheidung hat der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie eine Stellungnahme des E1ektrizitätlsförde
rungsbeirates (§ 7) eimmholen. 

§ 3. (1) Rücklagen (Rücklagenteile) im Sinne 
des § 1, die nicht bis zum Ablauf .des der B,il
dung der Rücklage folgenden fünften Wirt'Schafts
jahres bestimmungsgemäß verwendet wur;den, 
sind im fünften Jahr nach der Bildung der Rück
bge gewinnerhöhendaufzulösen. Werden in die
sem Wirtsc:haftsjahr keine Tei'lschUildverschreibun
gen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 4 begeben, dann 
verlängert sich die fünf jährige Frist für die Auf
lösung der gebildeten Rücklagenteile bis zur Be
gebung von derartigen Teilschuldverschre~bungen, 
längstens jedoch um ein Jahr. Eine nicht bestim
mungs,gemäße Verwendung der Rücklage liegt 
auch insoweit vor, als die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 4 
erworbenen Teilschuldverschrdbungen vor Alb-

lauf von zehn Jahren nach ihrer Anschaffung 
veräußert werden. Die Nachversteuerung hat in 
diesem Fall im Jahr der Ver~ußerung der Teil
schuldverschreibungen zu erfolgen. 

(2) Bestimmungsgemäß v,erwendete Rücklagen 
(Rücklagenteile) sind auf Kapitalkonto oder 'auf 
eine als versteuert geltende freie Rücklage zu 
übertragen. 

(3) Wird der Gewinn abweichen.d von der Er
kläl:1ung ermittelt und stellt der Steuerpflichtige 
innerhalb der Rechtsmittelfrist den Antrag, die 
Rücklage gemäß § 1 dieses Bundesgesetzes auf da~ 
nach dem ermittelten Gewinn zulässige Höchst
ausmaß zu erhöhen, so ist einem solch·en Antrag 
stattzrugeben. Erfolgt die abweich'ende Gewinn
ermittlung nach Ablauf des Verwendungszeit
rarumes (Abs. 1), kann die Verwendung der Rück
lage gemäß § 2 Abs. 1 bis zum Ablauf eines 
Jahres nach Eintritt der Rechtskraft des Ein
kommen-(Körperschaft-)Steuerbescheides nachge~ 
holt werden. 

§ 4. Für Elektrizitäciversorgungsunternehmen 
(§ 1) ermäß~gt sich ffÜrdie Kalenderjahre 1980 
bis einschließlich 1989 die Gewel"besteuer nach 
dem Gewerbekapital für den der Stromabgabe 
an Dritte dienenden Teil des Vermögens auf die 
Hälfte der gesetzlichen Beträge. Bei Ermittlung 
des für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbe
ertrag maßgeblichen Steuermeßbetrages sind die 
den Fr,eibetra;g gemäß § 7 Z. 1 des Gewerbe
steuerges'etzes 1953, BGBl. Nr. 2/1954, über
steigenden Dauerschuldzinsen nur mit ihrem 
haLben W ert an~usetJzen. 

§ 5. (1) Unterhält ein Elekt~izitätsversorgungs
unternehmen auch Betriebe, die nicht der Strom
ah!?iabe an Dritte dienen, 'so kann es die steuer
lichen Begünstigungen nach diesem Bundesgesetz 
nur dann in Anspruch nehmen, wenn zur Ermitt
lung des der Stromabgabe an DI1itte dienenden 
Teiles des Unternehme!lJS eine gesonderte Buch
führung hesteht. 

(2) Bei Wärmekraftwerken, die sowohl Strom 
als auch Nutzwärme abgeben, ist der auf die 
Stromabgabe entfallende Gewit:lnanteil dadurch 
zu ermitteln, daß die ein'e HäJ1fte des nach § 1 
einheitlich ermittelten steuerpflichtigen Ge
winnes nach dem Verhältnis des Gewerhekapitals 
der der StJromerzeugung dienenden Anla,gen zu 
den der Nutzwärmeerzeugung dien,enden Anlagen 
,einerseits und die amdere Hälfte des steuerpflich
tig,en Gewinnes nach dem Verhältn:Ls des Um
"latzes aus der Stromabgabe zum Umsatz aus 
der Nutzwäl'meaJbgabe :l!ufgeteilt wird. 

(3) Unterhält' ein Elelttrizitätsversorgungs
unternehmen Anlaogen zur Erzeugung elektrischer 
Energie, die dem erklärten Verwendungszweck 
nach über,w,iegend und auf Kon.zessionsdauer der 
Stromabgabe an Abnehmer im Ausland dienen, 
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4 183 der Beilagen 

so kann es die steuerlichen Begünstigungen nach 
diesem Bundesgesetz für diese Anlagen nur in 
Anspruch nehmen, wenn die auf Grund der Be
stimmungen der§§ 1 und· 4 erz·ielte Si:euer
ersparnis nachweishar zur Gänze für einen in 
§ 2 Abs. 1 genannten Zweck· verwendet wird. 
W.el'den für andere Anlagen die sonstigen Be
günstigungen dieses Bundesgesetzes in Anspruch 
genommen, ist ,für die im ersten Satz genannten 
Anlagen eine eigene Buchführung einzurichten. 
Anlagen, die elektrische Energ-ie an Stromab
nehmer im Ausland nicht gegen Bezahlung, son
dern gegen vertraglich vereinbarte Gegenliefe
rungen an Energie abgeben, sind nicht als Anlagen 
zur Erzeugung elektrischer Energie, die dem 
erklärten Verwendungszweck nach überwiegend 
und auf Konzessionsdauer der Stromabgabe an 
Stromabnehmer im Ausland dienen, anzusehen. 

§ 6. Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
welche die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
in Anspruch nehmen, können während der Gel
nungsdaJuer dieses Bundesgesetzes die gemäß § 8 
Albs. 1 und 3 und § 10 des Elektrizitätsförde
rung-sgesetzes1953, BGBl. Nr. 113, erworlbene 
sneuerliche Begünstigung nicht geltend machen. 

§ 7. (1) Beim Bundesministerium für Handel, 
Gewel'be und Industrie ist ein Beirat mit der 
Bezeichnung Elektrizitätsförderungsheirat em
zurichten, 

1. der Grundsatzfragen und Fngen von g,e
meinsamem Interesse der österreichischen 
ELektrizitätswirtschaft zu beraten hat, 

2. der einen vom Verband der Elektrizitäts
werke !Österreichs aufzustdlenden und jähr
lich zu aktualisierenden zehnjährigen Aus~ 
bauplan ,für ,die österreichische Elektrizitäts
wirtschaft zu beraten und an den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
mit einer Stellungnahme weiterzuleiten hat. 
Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat seine Äußerung hiezu 
binnen zwei Monaten nach Erhalt der Stel
lungnahme des Beirats bekanntzugeben. Der 
Verband der Elektrizitätswerke österreichs 
hat den Ausbauplan bis 30. Septe'mber jeden 
Jahres dem Elektrizitätsförderungsbeirat vor
zulegen, 

3. der als ständig,es Organ Empfehlungen für 
die im Verband der Elektruzitätswerke öster
reichs zusammengeschlossenen Unternehmen 
zur Vereinheitlichung ihrer inneren Organi
sation, ihres Rechnungswesens einschLießlich 
des Kontenrahmens und der Bilanzierung so
wie des Aufbaues eines einheitlichen Daten
systems und einheitlicher DateilVerarbeinung 
auszuarbeiten hat, 

4. der vor Entscheidungen gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 1 all21uhöl'en ist, und 

5. dem nach Ablauf der ersten drei VoIlbe
triebsjahr,e einer gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 für 
zweckmäßig erklärten Anlage zur Erzeugung 
elektrischer Energie eine Aufstellung der 
endgültigen Baukosten sowie der Betriebs
kosten der ersten drei VoUbetriebsjahre vor
zulegen ist. 

(2) Der Beirat besteht au~ 18 Mitgliedern. Der 
Vorsitzende und Vorsitzende-Stellvertreter wer
den vom Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie aus den Beamten seines Ministe
riums bestellt. Der Vorsitzende-Stellvertreter 
führt gleichzeitig die Geschäfte des Elektrizitäts
förderungsbeirates und des EnergiefördeITungs
beimtes (§§ 15 und 16 Ahs. 3 und 4). W.eiters 
werden zwei Beamte des Bundesministeriums 
für Finanzen 'Vom BundesmInister für Finanzen 
bestellt. Die übrigen BeiratsmitlgEeder wer:den 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrue im Einvernehmen· mit dem Bundes
minister für Finanzen jeweiJsauf die Dauer von 
drei Jahren bestellt, und zwar vier Mitglieder 
aus dem Bereich der Verburudgesellschaft und der 
Sondergesellschaften, vier MitgEeder aus dem Be
reich der Landesgesellschaften, je ein Mitlglied 
aus dem Bereich der städtischen und der privaten 
Umernehmen. Weiters sind zwei Mitglieder über 
Vorschlag des österreichischen Al'beiterkammer
tages und zwei Mitglieder über Vorschlag der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtsch,a,ft im 
Einvernehmen mit der Präsidentenkoruferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs zu bestellen. 
Unter Anrechnung auf die Zahl der Mitglieder 
aus dem Bereich der Verbundgesellschaft ist auch 
der Bundeslastv,erteiler als Mitglied zu bestellen. 

(3) Dem Vorsitzenden (bei dessen Verhinde
l'ung dem Vorsitzenden-Stellvertreter) obliegt es, 
den Beirat mindestens einmal in jedem Kalender
halbjahr zu einer ordentlichen Sitzung einzuberu
fen. Er hat ohne Verzug eine Sitzung einzuberu
fen, wenn es der Buride~minister für Handel, Ge
werbe und Industrie zur Behandlung einer be~ 
stimmten Angelegenheit verlangt. 

(4) Der Beirat hat sich eine Geschäftsordnung zu 
g,eben, in welcher insbesondere die allgemeine 
Abwicklung der Geschäfte, die Einberufungs
fristen, die Beschlußerforderniss·e und die Form 
der Abstimmung zu regeln· sind. Die Geschäfts
ordnung hat jedoch zu bestimmen, daß Beschlüsse 
ZIU Ab~. 1 Z. 2 und. 4 nur mit einer Mehrheit 
von'zwei Drittel der anwesenden Beiratsmitglieder 
'gdaßt wer,den dürfen. Die Geschäftsor,dnung be
darf der Genehmigung des B'undesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Fin;\JnZlen. Kommt 
innerha1b einer Frist von sechs Monaten nach 
KOilistinu'lerung des Beirates keine genehmigte 
Gesch:iftsordnung zustande, so wird die Ge
schäftsordnung des Beirates vom Bundesminister 
rur Handel, Gewerbe und Industl'ie im Einver-
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nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
erlassen. 

(5) Der Vorsitzende (Vol"sitzende-Stellvertreter) 
kann llIamens des Beirates über das Bundesmini
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie vom 
Bundeshstverteiler, von den Landeslastverteilern 
sowie yon den Elektrizitätsversol"lgungsumerneh
men alle Auskünfte einholen, die zur Erfüllung 
der dem B'eirat im Rahmen dieses Bundesgesetzes 
obliegenden Aufgaben notwendig sind. 

(2) Die einheitlichen Gewerbesteuermeßbeträge, 
die auf die StromerzeugurngsanlagenennfaHen, 
ermäßigen sich ab dem Betriebsbeginn ·für die 
Dauer von zwanzig Jahren auf die Hälfte der ge
setzlichen Beträge. 

(3) Für die· Zeit bis zum Betriebsbeginnsind 
Vermögenss1.1eUer und El'bschaftssteueräquivalent 
nicht zu entrichten und einheitliche Gewerbe
steuermeßbeträge nicht festzusetzen. 

2. ABSCHNITT (6) Die Mitglieder des ß.eirates sind, sofern sie 
nicht schon auf Grund anderer Bestimmungen da-

b Förderung der Fernwärmeversor-zu verhalten sind, v,erpflichtet, üer alle ihnen in 
Ausübung ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen gun g .' 
Amts-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse § 10. Elektrizitätsversorgungsunternehmungen 
strengste Verschwi.egenheit zu bewahren. Sie (§ 1), die Anlagen zur Erzeugung und Verteilung 
sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, von Fernwärme zum Zwecke der entgeltlichen 
vom Bundesmini~ter für Handel, Gewerbe und Abgabe an andere betreiben (Fernwärmeanlagen), 
Industrie auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer die mit Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Aufgahen zu verpflicht~n. Be~ na~gewiesener Energie gekoppelt sind (Kraft-Wärme-Kupplung), 
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht hat der sowie Unternehmen, die Anlagen zur Verwer
Bu~desminister für Han;Iel,. Gewerbe ~md Indu- ,tung oder zur übernahme und Verteilung indu
stne das betreffende Mitghed des Beirates, un- • strieHer oder gewerblicher AbfaHwärme als Fern
beschadet strafgesetzlicher Verfolgung, von seiner • wärme betreiben können zu Lasten der auf die 
Funktion abzuberufen. Fernwärmeanlag:n entfallenden Gewinnanteile 

• der in den Kalenderjahren 1980 bis 1989 enden-
2. Besondere Bestimmungen für Kleinwasser-, den Wirtschaftsjahre 'Steuerfreie Rücklagen nach 

kraftanlagen Maßgahe der folgenden Bestimmungen bilden. 
,Dies gilt auch für Anlagen,' ,die der· Reserve-

§ 8. (1) Elektrizität'5versorgungsunternehmen • haltung und zum Ausgleich des· Spitzenbedarfes 
(§ 1), die von den Bestimmungen der §§ 1 bis 7 solcher Fernwärmeanlagen dienen. 
keinen Gebrauch machen und deren Ausbarulei-
stung insgesamt 10000 kW nicht übersteigt, kön- §11. (1) W.ird der Gewinn gemäß §, 4 Abs. 1 
nen hinsichtlich ihrer Stromerzeugungsanlagen oder § 5 des Einkommensteuel'gesetzes ermittelt 
von den Bestimmungen des § 9 Gebrauch machen. und wird im seLben Jahr keine Investitionsrück
Voraussetzung ist, daß es sich bei den Strom- lage im Sinne des § 9 des Einkommensteuerge
erzeugungsanlagen ,um Wasserkraftanlagen han- setz,es gebildet, so können steuerfreie R:ücklagen 
ddt, die nach dem 31. Dezember 1979 in Betrieb im Ausmaß bis zu 50 v. H. des gemäß § 5 A:bs. 2 
g,enommen werden und daß die Stromerzeugung 'auf die Fernw~rmeanlagen entf'allenden steuer:.. 
den ausschließlichen Betriebsg,egenstand dal'stellt, 'pflichtigen Gewinnanteiles vor Bildung der Ge
sowie daß der Gewinn ,,"uf Grund ordnungs- werbesteuerrückstellung und nach Ahzug aller 
mäßiger Buchführung ermittelt wird. anderen Betriebsausgaben gebildet wenden; wenn 

für die Fernwärmeanlagen eine g,esonderte Buch-
(2) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen (§ 1) führung besteht. Die Rücklage ist in der Bilanz 

ohne Versorgungsgebiet können bei Vorliegen un~er der Bezeichnung Fernwärmeförderungs
der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen von Rücklage nach Wirtschaftsjahren aufzugliedern 
den Bestimmungen des § 9 Gebrauch machen, und gesondert auszuweisen. 
wenn eine Ahnahmevereinbarung auf mindestens 
zehn Jahre mit einem Elektrizitätsversorgungs- (2) Die Rücklage darf nur für die Ansch.a,ffung 
unternehmen (§ 1) besteht. Die Begünstligungen oder Herstellung von Fernwärmeanlagen (§ 10) 
n'ach § 9 können erstmalig für das Wirtschaftsjahr verwendet werden, die für die Energiewirtschaft 
in Anspruch genommen werden, für dessen vollen ,zweckmäßig sind. Ob eine F,ernwärmeanIage für 
Zeitraum die Abnahmevereinharung wirksam ist, die Eneq~iewirtschaft zweckmäßig ist, entsch,eidet 
und nur solange, als die Abnahmevereinbarung der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
gilt. Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes

§ 9. (1) Die Einkommensteuer (Körperschaft
steuer), die auf den Gewinn aus den Stromerzeu
gungsanlagen entfällt, ermäßigt sich a-b dem Be
triebsbeginn für die Dauer von zwanzig Jahren 
auf die Hälfte der gesetzlichen Beträge. 

minister für Finanzen, wobei die Bestimmungen 
des § 2 Abs. 4 Z. 1 bis 7 sinngemäß aBzuwen
den sind. In Vorbereitung dieser Entscheidung 
hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie eine Stellungnahme des Energiclörde
rungsbeirates (§ 15) einzuholen.' 
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6, 183 der Beilagen 

Wirtschaftsjahre steuerfreie Rück
Maßgabe der folgenden Bestimmun-

§ 12. Rücklagen (Rciicklagenteile) im Sinne des endenden 
§ io, die nicht bis zum Ablaruf des der Bildung lagen nach 
der Rücklage folgenden fünften Wirtschaftsjahres gen bilden. 
besttimmungsg,emäß verwendet wurden, sind im 
fünften Jahr nach der Bildung der Rücklage ge- (2) Wird der Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder 
winnerhöhend aufzulösen. Die Bestimmungen' § 5 des Einkornmensteuergesetzes ermittelt und 
des §) Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwen- 'wird im seIhen Jahr keine Investitionsrücklage 
den. im Sinne de~ § 9 des Einkommensteuergesetzes 

'gebildet, so können st,euerfreie Rücklagen im 
§ 13. Für die Kalenderjahre 1980 bis einschließ- Ausmaß bis zu 50 v. H. des Gewinnes vor Bil

lich 1989 ermäßigt sich die Gewerbesteuer nach dung der GewerbesteuerrücksreHung und nach 
dem Gewerbekapital für die Fernwärmeanlagen Abzug aller anderen Betl;iebsausg'aiben gebildet 
auf die Hälfte der gesetzlichen Beträge. Bei Er- werden. Die Rück1a.ge ist in der Bilanz unter der 
mittlungdes für die Gewerbesteuer nach dem Bezeichnung Gasversorgungsförderungs-Rücklage 
GewerbeertraJg maßgeblichen Steuermel~betrages ,nach W~rtscha.frsjahren auf:rugliedern und geson
sind die den Freibetrag gemäß § 7 Z. 1 des dert auszuweisen. 
Gewerbesteuergesetzes 1953 übersteigenden 
Dauerschuldzinsen nur mit ihrem halb.en Wert 
anzusetzen. ' 

§ 14.Der Antrag auf Entscheidung über die 
energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit einer 
Fernwärmeanlage . ist beim Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie vor dem Baube-
ginn einzubring:en. . 

(3) Die Rücklage darf nur für die Anschaffung 
oder Hel'steUung von Anlag'en zur übernahme, 
Speicherung, Fortleiuung und . Abgabe von Gas 

• verwendet weI1den, die für die Enel'giewirtschaft 
zweckmäßig sind. Ob eine solche Anlage für die 
Energiewlirtschaft zweckmäßig ist, entscheidet der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

,für Finanzen, wobei die Bestimmungen des. § 2 
Abs; 4 Z. 1 bis 7 sinngemäß anzuwenden sind. 

§ 15. (1) Der Energieföl'derungsbeirat besteht, In Vorbereitung dieser Entscheidung hat der 
aus den Mitgliedern. des Elektrizitätsförderungs- Bundesminister für Handel, Gewerbe unH Indu~ 
beirates (§ 7 Abs. 2), vermehrt um je zwei Mit- strie eine Stellungnahme des E~ergieförderungs
glieder aus dem Bereich der Gasverroi'gungsunter- beirates (§ 15) einzuholen. 
nehmungen und aus·. dem Bereich der Wärme
versorgurigsunternehmungen. (4) Der Energieförderungsbeirat hat einen vom 

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungs-
(2) Der Energieförderungsbeirat hat ,einen vom unternehmungen jeweils bis 30. September aufzu

Fachverband der Gas- urid Wärmeversorgungs- stellenden und jährlich zu aktualisierenden, zehn
unternehm\lngen jeweils bis 30. September auf- jährigen Gasversorgungsausbauplan zu beraten 
zustellenden und jährlich zu aktualisierenden und an den Bundesminister für Handel, Gewerbe 
zehnjährigen Fernwärmeausbauplan zu beraten und Industrie mit einer Stellungnahme weiter
undan den Bundesminister für Handel, Gewerbe zuleiten. Der Bundesminister für Handel, Ge
und Industrie mit einer Stellungnahme weiterzu- werbe und Industrie hat seine Äußerung hiezu 
leiten. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe binnen zwei Monaten nach Erhalt der Stellung
und Industrie hat seine Äußerung hiezu binnen nahme des Beirats bekanntzugeben. 
zwei Monaten nach Erhalt der Stellungnahme des 
Beirats bekanntzugeben. . 

(3) Im übrigen sind die BestimmuUJg'en des 
§ 7 sinngemäß anzuwenden. 

3 .. ABSCHNITT 

Fö r cl eru n g vo n Gas ver S 0 r gun g s
unternehmen 

§ 16. (1) Unternehmen, die Anlagen zur Er
zeugung oder übernahme und zur SpeicheruUJg, 
Fortleitung und Abgabe von Gas betre~ben und 
der allgemeinen, Anschluß- und Vel'Sor,gungs
pflicht gemäß § 6 Abs. 1 des Energiewirtschafts
gesetz,es VOm .13. Dezember 1935, DRGBl. I, 
S. 1451, unterliegen, können zu' Lasten der Ge
winne der in den Kalenderjahl'en 1980 bis 1989 

§ 17. Rücklagen (Rücklagenteile) im Sinne des 
§ 16, die nicht bis zum' Abl:auf des der Bildung 
der Rücklage folgenden fünftenWirtschaftsjahres 
bestimmungsgemäß verwendet wurden, sind im 
fünften Jahr nach der Bildung der Rücklage ge
winnerhöhend aufzulösen~ Die Bestimmungen 
des § 3 Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 18. Für die Kalenderjahre 1980 bi.s ein
schließlich 1989 ermäßigt sich doie Gewerbesteuer 
nachdem Gewerbekapital für Anlagen im Sinne 
des § 16 Abs. 3 auf die Hälfte der gesetzlichen 
Beträge. Bei Ermittlung des für die Gewel'be
steuer nach dem Gewerbeertrag maßgeblichen 
Steuermeßbetrages sind die den Freibetrag ge
mäß § 7 Z. 1 des Gewerbesteuergesetzes 1953 
übersteigenden Dauerschuldzinsen ruur mit ihrem 
haLben Wert anzusetzen. 
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5. ABSCHNITT § 19. Unterhält ein Unternehmen neben, An-\ 
lagen der im § 16 Abs. 1 genannten Art andere 
Betriebe, so kann es die steuerlichen Begünsti- 0 b erg a n g s - und S chi u ß vor s ehr i f-
.gungen nach diesem Bundesgesetz nur dann in te n 

Anspruch nehmen, wenn für die im § 16 Abs. 1 § 21. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
genannten Anlagen eine gesonderte Buchführung 1980 in Kraft. 
besteht. 

4. ABSCHNITT 

E n erg i eb e r ich t 

§ 20. Die Bundesregierung hat bis ~um 30. No
vember jeden Jahres dem Nationalrat einen 
Energiebericht vorzulegen, der auch die voraus
sichtliche Entwicklung des Enel"giebedarfes und 
der volkswirtschaftlich empfehlenswerten bzw. 
mit dem öffentlich·en Interesse im V'or·a;ussicht
lichen Einklang stehenden Art der Energieauf
bringung fiür mindestens die nächsten zehn Jahre 
enthält. 

§ 22. Die Bestimmungen ,des § 9 sind auch auf 
die im § 8 des Elektrizitätsförderungsgesetzes 
1969, BGBl. Nr. 19/1970, genannten Unterneh
men anzuwenden. 

§ 23. Mit derVeYllziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut -

L hinsichtlich des § 20 die Bundesregierung, 
2. hinsichtlich der §§ 2, 7, 10, 11 und 14 bis 16 

der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 
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